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Wetzikon, 13. April 2026 

Interpellation  

Frühzeitige Klärung betreffend allfälliges Bau- oder Umnutzungsvorhaben für eine Moschee bzw. ein islami-
sches Kultur- oder Gebetshaus in Wetzikon 

Sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrats 

Die unterzeichnenden, parteiübergreifenden Interpellanten von SVP/EDU/EVP ersuchen den Stadtrat um eine 
frühzeitige, schriftliche Klärung zu einem allfälligen Bau- oder Umnutzungsvorhaben für eine Moschee bezie-
hungsweise ein islamisches Kultur- oder Gebetshaus in Wetzikon. Anlass dafür sind öffentliche Hinweise, wo-
nach ein Verein in Wetzikon plant eine Moschee zu erstellen. Zusätzliche Informationen sind hier verfügbar: 
https://www.aikv-wetzikon.ch/index.html 

Ziel dieser Interpellation ist nicht, einem allfälligen Bewilligungsverfahren materiell vorzugreifen, sondern 
Transparenz über den heutigen Planungsstand, die Zuständigkeiten, die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie 
das vorgesehene Informations- und Verfahrensmanagement des Stadtrats zu erhalten. 

Für die politische Meinungsbildung im Parlament, sowie der Öffentlichkeit ist es wichtig, frühzeitig zu verste-
hen, welche rechtlichen Spielräume bestehen, wie die verwaltungsinternen Zuständigkeiten verteilt sind und 
wie die Information der Öffentlichkeit in einem solchen Fall sichergestellt wird. 

Wir bitten den Stadtrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Verfahrensstand 

a) Liegt der Stadt Wetzikon derzeit ein Baugesuch, ein Vorprojekt, eine Voranfrage oder eine 
andere formelle oder informelle Anfrage betreffend Neubau, Umbau, Ausbau oder Umnut-
zung einer Liegenschaft zu einer oder mehreren Moscheen oder einem islamischen Kultur-
zentrum vor? 

b) Wenn ja: Für welche/s Objekt/e und in welcher Verfahrensstufe? 

c) Wenn nein: Hat der Stadtrat Kenntnis von konkreten Projektabsichten, Vorabklärungen oder 
bereits geführten Gesprächen mit der Stadtverwaltung? 

2. Zuständigkeiten innerhalb der Stadtverwaltung 

a) Welche Abteilungen und Fachstellen der Stadtverwaltung wären bei einem solchen Vorhaben 
federführend bzw. mitprüfend, insbesondere im Geschäftsbereich Bau, Planung + Umwelt? 

b) Wer ist innerhalb der Verwaltung die formell verantwortliche Ansprechstelle für parlamenta-
rische Rückfragen zu einem solchen Geschäft? 
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3. Information der Öffentlichkeit und des Parlaments 

a) Wie stellt der Stadtrat sicher, dass Bevölkerung, Nachbarschaft und Parlament bei einem all-
fälligen Gesuch rechtzeitig, vollständig und rechtskonform informiert werden? 

b) Über welche offiziellen Kanäle wird ein mögliches Baugesuch publiziert? Insbesondere über 
die Website ‘Bauausschreibungen’ der Stadt Wetzikon und das kantonale Portal ‘eBaugesu-
cheZH’? Würde dieses öffentlich einsehbar erscheinen? 

c) Ist der Stadtrat bereit, bei Vorhaben mit erheblichem öffentlichem Interesse zusätzlich proak-
tiv über Verfahrensstand, Zuständigkeiten und Mitwirkungsmöglichkeiten zu informieren, so-
weit dies rechtlich zulässig ist? 

4. Rechtsmittel und Fristen 

a) Bestätigt der Stadtrat, dass Begehren um Zustellung eines baurechtlichen Entscheids inner-
halb von 20 Tagen nach der Ausschreibung bei der zuständigen Baubehörde eingereicht wer-
den müssen und dass andernfalls das Rekursrecht verwirkt? 

b) Wie beabsichtigt der Stadtrat sicherzustellen, dass diese für Betroffene zentrale Frist in amtli-
chen Publikationen und auf den städtischen Informationskanälen klar kommuniziert wird? 

c) Sieht der Stadtrat Möglichkeiten und die Veranlassung, die Öffentlichkeit schon vor einer all-
fälligen Ausschreibung über die einschlägigen Verfahrensschritte und Fristen in allgemeiner 
Form zu sensibilisieren? 

5. Politische und planerische Einordnung 

a) Wie beurteilt der Stadtrat den Umgang der Stadt mit Vorhaben grosser gesellschaftlicher, re-
ligiöser oder integrationspolitischer Tragweite im Spannungsfeld zwischen Religionsfreiheit, 
Gleichbehandlung, öffentlicher Ordnung und den bau- und planungsrechtlichen Anforderun-
gen? 

b) Beabsichtigt der Stadtrat, das Parlament frühzeitig, bzw. zu gegebener Zeit von sich aus über 
ein solches Vorhaben bzw. dessen Weiterentwicklung zu orientieren? 

6. Finanzierung (beim Fall des Eintreffens eines Baugesuches): 

a) Würde der Stadtrat Abklärungen treffen, um sicherzustellen, dass die Finanzierung der ge-
planten Moschee alleine durch den Islamischen Kulturverein „AIKV-Wetzikon“ getätigt wurde 
und keine Gelder insbesondere aus ausländischen Quellen (Institutionen oder Einzelperso-
nen) stammen? 

b) Würde der Stadtrat Anstrengungen unternehmen, um Transparenz über die Finanzierungs-
herkunft des mit beträchtlichen Kosten verbundenen Moscheeprojekts zu erhalten? 

7. Integration: 

a) Wie wird sichergestellt, dass keine ausländischen Prediger, radikalisierende oder Demokratie-
feindliche Botschaften verbreiten? 

b) Würde eine öffentliche Baute bewilligt, die mit getrennten Gebetsräumen für Frauen und 
Männer dem Grundwert der Geschlechtergleichheit und damit unserer Verfassung wider-
spricht? 

c) Besteht ein regelmässiger Austausch zwischen Stadt und Verein zu Integrations-, Kinder- und 
Jugendfragen? 

d) Ist dem Stadtrat bekannt, ob die Angebote des Albanisch-Islamischen Kulturvereins für Kinder 
und Jugendliche ganz oder teilweise in deutscher Sprache geführt werden und inwiefern 
diese Angebote Elemente der Sprach- und Integrationsförderung enthalten? 

e) Besteht zwischen dem Verein eine Zusammenarbeit mit Schulen, Schulsozialarbeit oder Ju-
gendarbeit?  
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f) Ist der Verein in lokale Netzwerke, Präventionsarbeit oder interreligiöse Dialoggefässe einge-
bunden? 

 

Die Interpellanten bedanken sich beim Stadtrat für die Bemühungen und die Beantwortung dieser Fragen. 

Freundliche Grüsse 

SVP/EDU/EVP Fraktion 

  

  

 


